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Information bei der Erhebung von Daten bei der betroffenen Person im 

Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach Baugesetzbuch (BauGB) und 

nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
 
Es werden Daten von Ihnen im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der 
Bauleitplanung sowie der Aufstellung von Satzungen gemäß § 34 Abs. 4 und 
§ 35 Abs. 6 BauGB verarbeitet.  
Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir Sie gemäß der ab dem 25. Mai 2018 geltenden 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch uns sowie über die Ihnen zustehenden Rechte. 
 
Diese Hinweise werden, soweit erforderlich, aktualisiert und auf der Homepage der 
Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels unter https://www.vg-annweiler.de veröffentlicht. Dort 
finden Sie auch die Datenschutzhinweise für Besucher unserer Homepage. 
 
 
1. Verantwortlicher (Art. 13 Abs. 1 lit. a DS-GVO) 

• Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, Stabsstelle, Hans-Peter Spies 
• Meßplatz 1, 76855 Annweiler am Trifels 
• 06346/301-147 
• hpspies@annweiler.rlp.de 
 

2. Beauftragte oder Beauftragter für den Datenschutz (Art. 13 Abs. 1 lit. b DS-GVO) 
• Meßplatz 1, 76855 Annweiler am Trifels 
• 06346/301-211 
• datenschutz@annweiler.rlp.de 
 
 

3. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 13 
Abs. 1 lit. c DS-GVO) 
 
3a) Zwecke der Verarbeitung 
Ihre Daten werden erhoben zum Zwecke der Durchführung o. g. Verfahren insbesondere zur 
Wahrnehmung der Pflichten der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und der zugehörigen 
Ortsgemeinden, im Rahmen der Planungshoheit eine geordnete städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung zu sichern. Im Rahmen dieser Verfahren sind das Planerfordernis und die Auswirkungen der 
Planung zu ermitteln und die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander 
gerecht abzuwägen. Dazu erfolgt eine Erhebung personenbezogener Daten, soweit dies zur 
Ermittlung der abwägungsrelevanten Belange erforderlich ist. 
  

https://www.vg-annweiler.de/
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Die Erhebung erfolgt u. a. durch Untersuchungen der Kommunalverwaltung oder im Auftrag der 
Kommunalverwaltung durch Dritte, durch eingehende Stellungnahmen der Öffentlichkeit (Bürger, 
Unternehmen, etc.), der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen der 
gesetzlich geforderten Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen und durch zusätzliche informelle 
Beteiligungsformate im Sinne der stärkeren Einbeziehung der Öffentlichkeit und Förderung der 
Transparenz gegenüber Bürgerinnen und Bürgern. 
Da die abschließende Beschlussfassung über den Umgang mit den Stellungnahmen 
(Abwägungsentscheidung) nach der Rechtsprechung durch die Ortsgemeinderäte/den Stadtrat zu 
erfolgen hat, werden die personenbezogenen Daten, die für die Gewichtung und Abwägung der 
Belange erforderlich sind, den kommunalpolitischen Gremien (siehe Pkt. 5) nach den Vorgaben der 
Kommunalverfassung des Landes Rheinland-Pfalz in der jeweils gültigen Fassung sowie der 
entsprechenden Hauptsatzungen und Geschäftsordnungen der Verbandsgemeinde, der 
Ortsgemeinden und seiner Ausschüsse sowie der Ortsbeiräte vorgelegt. Die in den Stellungnahmen 
der Öffentlichkeit enthaltenen Adressdaten werden im Rahmen der Ausreichung und 
Veröffentlichung von Beschlussunterlagen pseudonymisiert und mit einer Kennziffer versehen. Die 
Verarbeitung von Adressdaten ist erforderlich, um der Pflicht zur Mitteilung des 
Abwägungsergebnisses nachzukommen. Die Gewährleistung eines Rechtsschutzes im Rahmen einer 
gerichtlichen Prüfung erfordert die dauerhafte Speicherung personenbezogener Daten. 
 
3b) Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
Ihre Daten werden auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DS-GVO i. V. m. Teil 2 dem 

Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz (LDSG) verarbeitet. 

 
 
4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern (Art. 13 Abs. 1 lit. e DS-GVO) 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 

 Die Gremienmitglieder (Verbandsgemeinderat, Stadtrat, Ortsbeiräte Ortsgemeinderäte, 
jeweilige Ausschüsse) der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels im Rahmen der 
Bauleitplanung 

 Die höhere Verwaltungsbehörde nach BauGB zur Prüfung des Bauleitplans auf 
Rechtsmängel 

 Das zuständige Gericht zur Überprüfung der Wirksamkeit von Bauleitplänen oder Satzungen 

 Dritte, denen zur Beschleunigung die Vorbereitung und Durchführung von 
Verfahrensschritten übertragen wurde (gemäß § 4 b BauGB) 
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5. Dauer der Speicherung (Art. 13 Abs. 2 lit. a DS-GVO) 
 
Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels so lange 
gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die 
Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Auch nach Ablauf der Fristen für eine gerichtliche Überprüfung (z. 
B. Normenkontrollklage) kann z. B. im Rahmen eines bauordnungsrechtlichen Verfahrens die 
Bauleitplanung oder eine sonstige Satzung einer inzidenten Prüfung unterzogen werden. Eine 
dauerhafte Speicherung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten in der betreffenden 
Verfahrensakte ist deshalb erforderlich. 
 
 
7. Betroffenenrechte (Art. 13 Abs. 2 lit. c bis d DS-GVO) 
Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der Datenschutzgrundverordnung 
weitgehende Rechte, die wir Ihnen an dieser Stelle erläutern. 
Die nachfolgenden Rechte stehen Ihnen nach der DS-GVO zu, sofern sie nicht spezial-gesetzlich 
(siehe Nr. 3) geregelt sind: 
 

 Recht auf Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten und 
deren Verarbeitung (Art. 15 DS-GVO).  

 

 Recht auf Berichtigung, soweit sie betreffende Daten unrichtig oder unvollständig sind (Art. 16 
DS-GVO). 

 

 Recht auf Löschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten, soweit eine der Voraussetzungen 
nach Art. 17 DS-GVO zutrifft. Der Anspruch auf Löschung hängt unter anderem davon ab, ob die 
betreffenden Daten von der öffentlichen Stelle zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben noch 
benötigt wird. 
 
Ausnahmen vom Recht auf Löschung bestehen zur Ausübung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit, zur Erfüllung rechtlicher Speicherpflichten, aus Gründen des öffentlichen 
Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, für öffentliche Archivzwecke, 
wissenschaftliche, historische und statistische Zwecke sowie zur Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen. 
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 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO),  
o insbesondere soweit die Richtigkeit der Daten bestritten wird,  
o für die Dauer der Überprüfung der Richtigkeit, wenn die Daten unrechtmäßig verarbeitet 

werden, die betroffene Person aber statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung 
verlangt,  

o wenn die betroffene Person die Daten zur Geltendmachung oder Ausübung von 
Rechtsansprüchen oder zur Verteidigung gegen solche benötigt werden und deshalb nicht 
gelöscht werden können,  

o oder wenn bei einem Widerspruch nach Art. 21 noch nicht feststeht, ob die berechtigten 
Interessen des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 
 

Die Einschränkung steht einer Verarbeitung nicht entgegen, soweit an der Verarbeitung ein 
wichtiges öffentliches Interesse besteht. 

 

 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten aus persönlichen 
Gründen, soweit kein zwingendes öffentliches Interesse an der Verarbeitung besteht das die 
Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegt, oder die Verarbeitung der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 21 DS-GVO) dient. 

 
Die verantwortliche Stelle kann dem jedoch nicht nachkommen, wenn an der Verarbeitung ein 
überwiegendes öffentliches Interesse besteht oder eine Rechtsvorschrift sie zur Verarbeitung 
verpflichtet (siehe auch Ziffer 5) 

 

 Beschwerderecht (Art. 13 Abs. 2 lit. d DS-GVO) 
 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde beim Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, wenn sie der Ansicht ist, dass ihre 
personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden: 
 
 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
Hintere Bleiche 34 
55116 Mainz 
Telefon: +49 (0) 6131 8920-0 
Telefax: +49 (0) 6131 8920-299 
E-Mail:  poststelle(at)datenschutz.rlp.de  

Webseite: www.datenschutz.rlp.de 
 


